
Kooperationsvereinbarungen, Arbeitsrichtlinien, Vereinbarungen zur Zusammenarbeit und 
Verträgen nach § 77 SGB VIII im Bereich Kinderschutz des Jugendamtes Dresden 

 

 Titel der 
Kooperationsvereinbarung 

Vertragspartner Vertragsinhalt /Regelungen 

1 KOV Drogenhilfesystem GA, JA, Fachkliniken, 
Suchtberatungs-und 
Behandlungsstellen, 
Träger der freien 
Jugendhilfe 

Koordinierung und multiprofessionelle 
Qualitätssicherung der 
Systemschnittstellen und Hilfen für 
Menschen mit Suchtproblemen im Kontext 
Kinderschutz, regelmäßige Teilnahme aller 
KOV-Partner am Arbeitskreis Illegale 
Drogen zur Qualitätssicherung und 
Bearbeitung aktueller Themen 

2 KOV mit den Schulen JA, SVA, LaSuB Regelung der Zusammenarbeit bei 
vermuteter KWG nach KKG und §8a 
SGBVIII, Verfahrensweg nach § 42 SGBVIII, 
Verfahrensablauf bei Schulverweigerung. 
Jährliche stadtteilbezogenen Treffen ASD-
Schulleitungen. Kontinuierlicher 
Kinderschutzrelevanter Fachaustausch 
zwischen den Systemen. 

3 KOV Sächsischer 
Hebammenverband 

JA und Sächs. 
Hebammenverband 
e.V. 

Regelung der Zusammenarbeit  bei 
vermuteter KWG nach dem KKG i.V.m. den 
§§ 8a, 8b SGBVIII 

4 Arbeitsrichtlinie  
JA und EB-Kita 

JA, Einrichtungen des 
EB-Kita der LH-DD 
(Kita und Horte) 

Regelung der Zusammenarbeit bei § 8a 
SGBVIII, Verfahrensweg zur 
Zusammenarbeit nach §§ 27-42 SGBVIII, 
nach §1666 BGB sowie im Netzwerk 
Kinderschutz und Kinet, Evaluation 2018 

5 Arbeitsrichtlinie zwischen 
JA und GA 

JA und GA Regelung der Zusammenarbeit bei 
vermuteter KWG analog  § 8a SGBVIII und 
Bundeskinderschutzgesetz 

6 KOV zwischen JA und 
Jobcenter 

JA und Jobcenter Regelungen der Zusammenarbeit bei 
vermuteter KWG (z.B. Leistungskürzung, 
Stromabschaltung) und bei Fällen nach §8a 
sowie die Berücksichtigung von § 72a SGB 
VIII (Führungszeugnis) 

7 KOV zur Zusammenarbeit 
bei Fällen an der 
Schnittstelle  JA - GA – KJP-
Uniklinik 

JA - GA – KJP-
Uniklinik Dresden 

Regelung der Zusammenarbeit bei 
komplexen Fällen an der Schnittstelle JA-
KJP sowie bei Kinderschutzthemen nach 
KKG 

8 KOV „Modellprojekt zur 
Evaluation 
Zusammenarbeit“ (siehe 
Nr. 7) 

Staatsministerium 
für Soziales und 
Verbraucherschutz, 
LJA, JA-DD, GA, KJP 
Uniklinik DD 

Umfangreiche Evaluationsfestlegungen für 
hochkomplexe Fälle hinsichtlich 
Bedarfsermittlung, Wirksamkeit, 
Transparenz und Verbindlichkeit der 
Zusammenarbeit aus KOV Nr. 7 im Sinne 
der tatsächlichen Bedarfe dieser Kinder 
und Jugendlichen an der Schnittstelle JA-
KJP 

9 KOV mit der Uniklinik 
Dresden 

JA- GA- Kinder- und 
Frauenzentrum der 
Uniklinik DD 

Regelung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit bei KWG-Verdachtsfällen 
mit medizinischem Behandlungsbedarf 
nach § 8a/b, §42 SGB VIII und KKG 
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10 Vertrag nach  
§ 77 SGB VIII  
Kinderschutzgruppe 

JA - Kinder-und 
Frauenzentrum der 
Uniklinik 

Mitfinanzierung einer soz.-päd. FK an der 
Schnittstelle JA-Kinder-und Frauenklinik 
für die Schnittstellenarbeit (siehe KOV 
Nr.9)  Quartalsstatistik der Fälle 

11 Vertrag nach § 77 SGB VIII  
(Mutter-Kind-Tagesklinik) 

JA – Uniklinik Klinik 
für Psychotherapie 
und Psychosomatik 

Regelung der Zusammenarbeit JA-Klinik 
bei der Behandlung psychisch, kranker 
Mütter mit Kleinkindern zur Verhinderung 
von Bindungsstörungen. Mitfinanzierung 
einer soz.-päd. FK an der Schnittstelle der 
Systeme. Jährliche Berichtslegung/Statistik 
der Fälle. 

12 Vertrag nach § 77 SGB VIII 
mit KH-DD Neustadt, Klinik 
für Psychosomatik und 
Psychotherapie 

JA –Krankenhaus 
Dresden Neustadt 
Elternambulanz 

Regelung der Zusammenarbeit zwischen JA 
und Elternambulanz zur Behandlung 
psychisch kranker Eltern mit Kindern bis 6 
J. zur Verhinderung von Bindungs-
störungen, Mitfinanzierung einer soz.-päd. 
FK zur Schnittstellenarbeit, monatl. 
Statistik/ Berichtslegung 

13 Vertrag nach §77 SGB VIII 
Sozial Pädiatrisches 
Zentrum 

JA - KH-Dresden-
Neustadt (SPZ) 

Mitfinanzierung sozialpäd. Beratung zur 
mulitprofessionellen Früherkennung und 
Frühförderung behinderter und von 
Behinderung bedrohter Kinder ab dem 
6.Lj. 

14 Vereinbarung  
JA - FamG 

JA - FamG Vereinbarung zur Zusammenarbeit bei 
Trennung-/ Scheidungsthemen, 
Inobhutnahme und geschlossener 
Unterbringung KJP nach §1631 BGB 

15 Vereinbarung über 
gemeinsame Grundsätze 
der Zusammenarbeit bei 
Eingliederungshilfen/ 
Frühförderung zwischen 
SA und JA 

JA - SA Regelung der Schnittstellen bei 
Eingliederungshilfen/Frühförderung für 
Kinder bis. 6. Lj. mit seelischer 
Behinderung oder von seelischer 
Behinderung bedroht. 
Verfahrensabläufe bei Verdacht KWG. 

16 Verfahrensabläufe bei 
KWG zwischen den 
Systemen 

JA – Polizei -
Beratungsstelle 
D.I.K. 

Regelung der Zusammenarbeit bei 
KWG, Gestaltung der Verfahrensab-
läufe an der Schnittstelle der Systeme. 
Regelmäßige Teilnahme ASD am 
Arbeitsgremium „Bündnis gegen 
häusliche Gewalt“ 

17 Rahmenvereinbarung  
mit der Gerichtsmedizin 

JA – Institut für 
Rechtsmedizin der 
Uniklinik 

Verfahrensabläufe/ Regelung der 
Beauftragung  rechtsmedizinischer 
Untersuchungen bei Verdacht auf 
KWG. 

18 Vertrag nach §77 SGB 
VIII mit Städtischem KH-
DD-Neustadt 
 

JA-Städtisches KH-
DD-Neustadt 
 

Vertrag zur Interdisziplinären 
Zusammenarbeit zw. JA-
Gesundheitswesen-Kinderschutzgruppe 
bei Verdachtsfällen KWG. Mitfinanzierung 
einer soz.-päd. FK für diesen 
Schnittstellenbereich.  
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19 Rahmenvereinbarung 

mit dem Labor Limbach 

GbR 

JA (ASD) Labor 
Limbach GbR 

Regelung des Ablaufes und der 
Beauftragung von Drogentestungen 
durch den ASD im Kontext KWG. 

20 KOV mit SKH Arnsdorf JA, SKH Arnsdorf Zusammenarbeit bei der Betreuung 
junger und heranwachsender 
Menschen in der Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
Arnsdorf (KJP Arnsdorf) im Rahmen der 
durchgehenden Betreuung im 
Jugendstrafverfahren durch das 
Jugendamt/JGH Dresden. Ziel ist es, 
durch eine vertrauensvolle, 
rechtzeitige, wie umfängliche 
gegenseitige Informations- und 
Kommunikationskultur, 
einzelfallbezogene, 
verfahrensabhängige und 
bedarfsgerechte Hilfen zu gewähren. 

 

Stand 21.09.2018 


